
Stadt Bern 

Schlussbericht Abstimmungskampagnen gemäss Art. 86c Abs. 1-3 RPR 

Allgemeine Informationen 

Einzelpersonen und Organisationen (inkl. Parteien), die anlässlich einer Abstimmung öffentlich Position zu einer 
städtischen Abstimmungsvorlage beziehen, müssen gemäss Transparenzbestimmungen der Stadt Bern ihre 
Einnahmen und Ausgaben sowie die Mittelherkunft offenlegen, wenn sie für die Kampagne 5000 Franken oder 
mehr aufwenden. Bis spätestens 30 Tage vor der Abstimmung muss das Meldeformular bei der Stadtkanzlei 
eingereicht werden. Der vorliegende Schlussbericht muss bis spätestens 90 Tage nach der Abstimmung bei der 
Stadtkanzlei eingereicht werden. Fristverlängerungen sind auf Gesuch hin möglich. 
Traten für die Kampagne mehrere Organisationen gemeinsam auf (bspw. Bündnis mehrerer Parteien) bzw. war der 
öffentlich wahrnehmbare Kampagnenauftritt weitgehend einheitlich, so muss nur ein Schlussbericht ausgefüllt 

werden. Traten hingegen mehrere Organisationen einzeln auf resp. war der Kampagnenauftritt öffentlich nicht als 
ein gemeinsamer wahrnehmbar, so sind alle beteiligten Organisationen separat offenlegungspflichtig Ueweils ab 
Aufwendungen von 5000 Franken) und müssen je einen eigenen Schlussbericht ausfüllen. 

A. Angaben zur Abstimmungskampagne

Zu welcher städtischen Abstimmungsvorlage wurde die Kampagne geführt? 

Nein zum teuersten Spielplatz der Welt 

Wann kam die Vorlage zur Abstimmung (Datum Volksabstimmung)? 18.11.2023 

Wurde die Kampagne von einer Einzelperson oder einer Organisation geführt? Bitte entsprechend ausfüllen. 

Einzelperson 

Vorname 

Name 

Ort 

Organisation 

Name der Organisation* SVP Stadt Bern 

Website (falls vorhanden) www.svp-stadt-bern.ch 

Sitz/Ort Bern 

* Partei, Parteibündnis, Verein, Firma etc.

Falls mehrere Organisationen an der Kampagne beteiligt waren: 
Welche Organisationen beteiligten sich an der Kampagne? 

Verantwortliche Person 

Vorname 

Name 

Thomas 

Fuchs 

Ort Bern 
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E. Bestätigung

Vielen Dank für Ihre Angaben. Wenn Sie den Schlussbericht vollständig ausgefüllt haben, senden Sie ihn bitte bis 
spätestens 90 Tage nach der Abstimmung per Mail an offenlegung@bern.ch. Drucken Sie den Schlussbericht 

zudem aus und unterschreiben Sie ihn. Eine unterschriebene Version schicken Sie bitte per Post an Stimmregister, 
Stadtkanzlei, Junkemgasse 47, Erlacherhof, 3000 Bern 8 oder als eingescanntes PDF an offenlegung@bern.ch. 

Die Stadtkanzlei prüft die Meldungen zur Offenlegung der Finanzierung von Abstimmungskampagnen auf ihre Plau
sibilität und führt stichprobeweise Kontrollen durch. Sie ist berechtigt, bei Bedarf weitere Auskünfte zu verlangen 
und die dafür nötigen Unterlagen einzusehen. Die offengelegten Informationen werden laufend elektronisch publi

ziert. 

Wer gegen die Offenlegungspflichten verstösst, wird mit einer Busse bis CHF 5000.00 bestraft. Namentlich das 
Verweigern der Offenlegung oder das Erteilen falscher Informationen ist strafbar. 

21.02.2024 

Hiermit bestätige ich, dass sämtliche Angaben wahrheitsgetreu gemacht wurden. 

Ort Bern Datum 

Unterschrift der für die Abstimmungskampagne verantwortlichen Person: 

Thomas Fuchs 
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